Stand April 2024
Hinweise zum Personalkostenrechner
Dieser Personalkostenrechner ist ausschließlich zur Berechnung der Personalkosten für nichtwirtschaftliche Drittmittelprojekte (Antragsforschung). 
[bookmark: _GoBack]Für wirtschaftliche Drittmittelprojekte (Auftragsforschung) gelten weiter die Vollkostenstundensätze.
· Für die Berechnung der Personalkosten ist die Eingabe der jeweiligen Stufe und der weiteren Stufensteigerungen erforderlich. Diese erfahren Sie auf Anfrage bei den zuständigen Personalsachbearbeiterinnen/ Personalsachbearbeitern:

Frau Warnecke (Tel.: 8063) technisches Personal
Frau Noffz (Tel. 8062) wissenschaftliches Personal
Frau Conrady (Tel. 8067) wissenschaftliches Personal
Herrn Kunz (Tel. 8066) Verwaltung, Tierpflege

· Der Arbeitgeberanteil wird beim Personalkostenrechner mit 30% berechnet.

· Beschäftigte, die am 01.12. im Arbeitsverhältnis stehen, haben Anspruch auf Jahressonderzahlung. 
	
	ab 2022

	E 14 bis E 15
	32,53%

	E 12 bis E 13
	46,47%

	E 9a bis E 11
	74,35%

	E 5 bis E 8
	88,14%

	E 1 bis E 4
	87,43%













(Die Jahressonderzahlung in den Entgeltgruppen beträgt den Prozentsatz (siehe Tabelle) des monatlichen Entgelts, das den Beschäftigten in den Monaten Juli bis September durchschnittlich gezahlt wird). Der Anspruch vermindert sich um ein Zwölftel für jeden Kalendermonat in dem Beschäftigte keinen Anspruch auf Entgelt. (Beim Wechsel von der wissenschaftlichen Hilfskraft zum Beschäftigten zählt die Zeit als wissenschaftliche Hilfskraft als Beschäftigungszeit.)

· Änderungen im Sozialversicherungsrecht können nicht berücksichtigt werden.

· Nach den Erfahrungswerten der letzten Jahren wird eine jährliche Tarifsteigerung von 3% berechnet.

· Die Zahlung von Urlaubsgeld sieht der Tarifvertrag nicht vor.


Bei Fragen bezüglich des Personalkostenrechners stehen Ihnen die o.g. Kolleginnen und Kollegen gerne zur Verfügung.
